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Mximllillnus I.

sH -iK aus des Röm . Königs Maximilian! I. kuliliea" o" der Regiments - Anstellung Vermattung inNieder - Oesterreich! schm Landen , die Rechtfertiauna
der Lehen betreffend. ^ -

Kaysers Maximilian! I. als Erz - Herzogs zu Oesterreich',kri vilezmm vor die Vasallen des Erz - Herzogthums
Oesterreich unter der Ennß,, daß der vierte Timt vonallen an seine Lämmer rückfälligen Lehen , denen Töch¬tern oder gesipten Freunden derer verstorbenen Leben-Leute a eaebe » werden solle .

' '
E ^ ßMEion des krivilsZii vor die Vasallen des
NsAMlMns Oesterreich unter der Cnnß , daß dervierte -Lyerl <xe . ue iuxi -g.

llsu -a . krivileZium vor die Lehn - Leute des Crz - Hmoa-thums ^--enerrekch iiiiter der Ennß , daß die Töchter oder"gehst gestpten Freunde derer verstorbenen Lehn -Leutedie Helffce von allen an die Lammer rückfälligenLeben
zu geniesscn , oder im Fall sie wieder verliehen werdensollten , die erste Anwartschafft darauf haben sollen.

LxirE aus dem die Nieder - und Ober - Oesterreicliittkr
Erb -Lande zugleich betreffenden Zasprucker Libell , se
^ n . , 518 . die heimfalligen Geistlichen Lehen , Lehn-Bü-
tteffend

^^^ ^ ^^E°Gericht und Erpectanzen be¬
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I^er6m3n6m I . >
"

Königs Ferdingndi i. in Hnngarn und Böhmen / als Erz-
Herzogs zu Oesterreich / OonlirmLtion und Erläuterung
des vorherstehmden i^ ivileZü vor die Lehn -Leute des
Erz -Herzogthums Oesterreich unter der Ennß.

Des Röm . Königs ReräinLuäi i . als Erz - Herzogŝ zu
Oesterreich Osneral - Mäinikic an alle Fürsten / Präla¬
ten / Grafen. / Freyherm rc. so Rittermaßige Lehen m
den Nieder - Oesterreichischen Landen zu vergeben ha¬
ben / daß sie ihren Vasallen ein Lehn - Recht seyen / und
sich demselben gemäß gegen sie verhalten sollen.

Hu8ä . I^otisteutions -Patent an die Lehn -Leute / so die im
vorherstehenden bsneiÄ -MsnäLt benennte Rittermaßi-
ge Lehen in Nieder-Oesterreichischen Landen im Besitz
haben / wie sie sich rLtiono solcher Lehen verhalten sol¬
len.

Rsti86 . ^ niüLLtions - katent an die Besitzer derer in dem
Erz - Herzogthnm Oesterreich befindlichen Lehen St.
Georgen - Ordens / daß sie solch e Lehen nicht weiter vom
St . Georgen - Orden / sondern von ihm/ als Erz - Her¬
zogen zu Oesterreich / gewöhnlicher Massen nehmen und
empfangen sollen.

Hu8ä . N0tiüLkMOns - ?msiw an die Lehn - Leute des E^z-
Herzogthums Oesterreich unter der Ennß / wie es hm-

- s üh r o mit Gnaden - Lehen solle gehalten
werden . ^

Liusä . keners! - iVlalMiw an alle Land - Leute und Unter-
thanenseinerNieder - Oesterreichischen Landen / daß al¬
le diejenigen , so von Ausländischen Fürsten Lehen ha¬
ben / denen Oesterreichischen krivileZien zu Folge / sol¬
che von ihnen innerhalb Landes suchen und empfangen
sollen.

Käufers RsecünaiMi l . als Erz - Herzogs zu Oesterreich/
Abstellung derer von denen Ständen des Erz - Herzog¬
tums Oesterreich unter der Ennß angebrachten Lehens
und anderen Beschwerden.

Hmä . Resolution . was zu beobachten / wenn verschwie¬
gene Lehen durch deren Innhaber seihst angezeiget wur-
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Lehens - Fälligkeit.
llxkl-!iLd ans dem zwischen dem Röm. Könige ffsostln-m-

^ ^ ^ - Herzogen, zu Oesterreich , und Erz - Bi¬
schoff l̂ arliTo zu Salzburg getroffenen Vergleich , 6s
A » . - - die Salzbiirgifchen Lehen- in OesterreichischenLanden / ungleichen die Lchnschafft des Stiffts Gurckbetreffend.

Naximilianus II.

."ls Crz - Herzogs k« Oesterreich.
ErLauterungs - Kssolutlon , daß wenn die Töchter der ^rlchgestorbenen Lehen - Leute auch ohne männlicheLei^ s-Erben versterben wurden / dennoch ihren nackaelassenenErben beyderley Geschlechts ihre Lehen , gegen Abch-sung des ^alberr Theils verliehen werden sollen.

Kaysers Naximiligm n . als Erz - Herzogs zu OesterreichLi-rvilsZium vor dre beyden Obern politischen
H^ ogthums Oesterreich unter der Cnnß, daß!nach Abgang und in Mangel des Männlichen Stammsderer ^ehen - ^euthe,

^ dreh Viertheil von denen sonstenan dre Tammer rückfällig gewesenen Lehen an die Töch¬ter der verstorbenen Lehn - Leute und deren nachaemne^ne nächste Erben beyderley Geschlechts fallen sollen.
^

LchisM keAmiou , warum sie denen beyden Obern voli-
trscherr Ständen des Erz - HeräogrhumöOerÄr̂ ? i/n
terMMmst^ den gesuchten vierdten Thei/ derlMnvomtzo nicht eoncsMren könten

OiuLst. Resolution , auf der bevden Obern vott>ki>k ?lr sLue
d - des Erzherzogthums OesterreG Er Emi^ a

°

SK .
'ML rs?.rss - Ä .'«

gtthanes Ansuchen . wegen Osnseäirung des » wer«,Therls der Lehns - Gnaden , und es
3 . Theilen solcher Lehns - Gnaden , auch um m
ße es dabey bleibe » solle .

' Maa-

de des Erz - Herzogthums Oesterreich ch der Ennß / d^
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vorherstehende Resolution MM der Lehns - Gnaden
betreffend.

NuäolplMS II.
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Kaysers KuNoMi il . als Erz - Herzogs zu Oesterreichs
Kelolutiou vor die Heyden Obern Politischen Stande
des Erz - Herzogtums Oesterreich unter der Ennß, den
vierdten Äeil der Lehns - Gnaden nach dem Verstände
der bisherigen ^nvüeZien betreffend.

Husch kriviloZtm vor die beydm Obern Politischen
Stände des Erz - Herzogthums Oesterreich unter der
Ennß / daß nach Abgang und in Mangel des männli¬
chen Stamms derer Lehn - Leute / die sonsten an seine
Lämmer rückfällig gewesene Letzen mmmchro zu allen
vier -Theilen / und also völlig an dem .verstorbene Töch¬
ter / oder nächst geschten FMnde fallen sollest.

^ eräinlliiäu8 II.

40

4 l

KaysersstsLrämanäi II . als Erz - Herzogs zu Oesterreich/
Befehl - daß ihm von denen von den üncatholischen Re¬
bellen eingezogenen und wiederum rellimirten Lehen
die Kirchen- Lehen Vorbehalten werden sollen.

I^xtraA aus Kaysers k'Lrstlnauäi II . Inllru6Iion vor ' die
Nieder -. OestervsLch i sche, Negierung / die Lehens - Sa¬
tt) en betreffend. ^

LxttM aus denen OravAminiduL der Nieder - Oesterrei-
chischen Land - Stände der Lehen wegen.

LxtraLI aus dem Kayserl. Hof - lieerst über der Nieder-
Oesterreichischen Stände vorherstehende Oi-avauüug . die
Lehn - Sachen betreffend.

Kaysers keräiuamli 11 , als Erz - Herzogs zu Oesterreich/
Lel)ns - ? i' 'ivi !e§iuiu vor die beydrn Obern Politischen
Stande des Erz - Herzogthums Oesterreich ob der Ennß/
mit dem Vorbehalt / daß die Lehen / ohne Lehnsherrli¬
chen OoulLNZ mcht veräussert / oder mit Schulden be¬
schweret werden sollen.

Kaysers I^ rchuauäi II . Lonllitmion wider diejenigen / so
ihre Lehnstücken ohne eonionZ des Lehnsherrn versiiL-
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niren irnd damit umgehen , als wem es Lhrefteye eige¬
ne Guter wären.

Kjusä . Befehl / daß bey der Lehens - lle^istrsttw auf alle
Lehn - Fälligkeiten genau Achtung gegeben werdemfoüe.

^ erämLnäu8 III.
Kaysers k'eräinanäiIII . als Erz - Herzogs zu Oesterreich

Erklärung / daß nur die beyden obern Politischen Stan¬
de des Erz - Herzogtums Oesterreich unter und ob der
Ennß derer ihnen von seinen Vorfahren und ihm er¬
teilten Lehens - Gnaden zu gemessen fähig seyn sollen.

LjuLcl . vLLlai-Ition auf der beyden obern Politischen Stän¬
de des Erz - Herzogthums Oesterreich ob und unter der
Ennß gethanes Anbringen / wegen freyer Oisposuion
der Lehm und Erlassung des dabey erfordernden Lan¬
des - Furstl . Oont 'ens ; nebst bepgefügter Imüuätion sol¬
cher veelarmion.

Lxeraät aus Kaysers ssei-äinancli H.I , als Erz -Herzogs zu
Oesterreich / kxeLntions - Ordnung 'lär . 9 . 6s /gu . 1
daß . die auf dem Fall stehende Lehen nicht auf Lomnur
uicaten cransLäriret werden sollen.

0>eoxo !6us.
Kaysers I.sopolK . als Erz - Herzogs zuOesterrkich , Aus-

fch^EemimM Vblallen des Erz-Herzogthums Oester¬
reich unter und ob der Ennß / die Lehens - Empfahung
betreffend. ^

Lss,8tss lleloluttou auf die von den beyden obern Polit.Stundendes Erz - Herzogthums Oesterreich unter der
Ennß angebrachte unterschiedliche Puncte / ihre Lehen
und Lehens - Gnaden betreffend.

Kju8cl . Oeneral - wie es in dem Erz - Herzogthum
Oesterreich unter und ob der Ennß / sowol mit Ver¬
leih - als Empfahung der Lehen M halten.

Hu8ä . Resolution die Paffauische in denen Oesterreichi-
schm Landen befindliche Lehen betreffend.
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aus der Hxsemions - Ordnung in Oesterreich un¬
ter der Ennß , wie es mit der Lxecmion m Lehn - Gü-
tern , so mit Schulden behafftet , zu halten.

Ljusä. Läiöt . , daß die Lehen - Briefe innerhalb Monaths-
Frist Hey der NeZiürsttrr zu erheben.

Ljusö . I)6el3i-mioa wegen Dero 66116031 - Eon len lÜ8 zuü ^ potUecirUNg der § ic! ei - Eomiss , und Müjorat - Gü-
ther.

Lxn -üLt aus dem Hof - Veerst die 5ru <5tiwm penclentinm
äiviüonein betreffend in eLutk rioriani Fürsten von
Lichtenstein,

LxtraiI aus der Kayser - und Crz - Herzoglich Oesterrei-
chischen NeioNmoli in der Niesenfelfiischen Lehns - In-
vLÜicur Streitigkeit.

Oaro ^ uL VII.

Kaysers OaroN VI . als Erz - Herzogs zu Oesterreich,ve-
olai'arion , daß alle in (juaruor ininoribus oi' cünibuL des
gei,Aichen Standes stehende Lehens - Erben , wenn sie
gleich noch keine k^ bLlwen genieffen , von der Mitbe-
lehnschafft derer Güter ihrer Lehens - ^ Znaeen ausge¬
schlossen seyn sollen.

AxtiE aus dem Erb - Recht der adoptirtm , oder ange-
wunsckten —

WWWW W»
Alarm Ikereüa.

^ xril . Oenerals Marien Theressens Koniginn re. Erz - Herzo-
MN zu Oesterreich, 1742 . ist. ^ xrU . in Lehens-
Sachen.

LMsö . in Lehens - Sachen äe 1769. z i . Hu§.
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II.
aus Herzogs Leopolds des VII . zu Oesterreich Land - Rechtest a §

XX. his XXXV. die Lehen betreffend.
LxeraA asts äuttwAeri Lonluetucl . pn § . 8ZO . die öueceflion

in die Oester.reichische Lehn - Güther betreffend.
Lxtra6I aus LjusN . 6 on 5uetuä . ^ . uLIr . PIA . 428 . teqc; . die Beutel - Lehen

in Nieder und Ober Oesterreichischen Landen betreffend.
Lxtt -aLI aus klMLä . Oonl 'ust . e^ ulit -

. pa§ . 41z . worinn erwiesen wird / daß
sich die Lehen in Oesterreich durch die Erb - Einigung und kiäei - eom-
mils nicht binden Lassen.

Lxtl 'aA aus Finsterwalders ? i'a6Doi5 , Oblsrvat . aä Ocmluet . ^ oclii . Du.
catu3 Dibr . II . Obloi -vat . OIV . v . 6 . pa§ . Zyv , die Aussten-
rung derer Töchter des Herren - oder Ritter - Standes m Oesterreich
betreffend . >

Lxtl 'aLI aus einem in M80 cs befindlichen Draeiae von den Lehen - Gütern
nach dem Landes - Gebrauch des Erz - Herzogthums Oesterreich unter
der Ennß.

Nachricht aus 8umn §Li' i OonsuetuD ^ uKr . pg ^ . 422 . und 424 . die Lehen-
Briefe und Lehen - Tar in Oesterreich betreffend.

Nachricht aus 8umu § . OonlE . pa§ . 886 . wasmassen die Le¬
hen - Guther in Oesterreich getheilet werden soüen.

Nachricht von den Karibus Luri ^ in Nieder - Oesterreich , auch andern zu
dem Lchns - kroLels allhier gehörigen Sachen ; mgleichen von der
Lxecution in Lehn - Guter.

Nachricht von der Lehens - Pflicht / welche in Nieder - Oesterreich die Für¬
sten und gemeine Lehens - Herren vor der Regierung zu thun pflegen.

Nachricht von dem HMd - 8ohu , so in Oesterreich und Steyer auch denen
benachbarten Landen derselben / denen Eigen - oder sogenannten Lehn -

'

Herren gegeben wird.
Kayserl . Declaration der streitigen Irrungen / welche über die Lehns - Be¬

gnadung / so die Kayser Naximilirmus I . und XsräinanäuZ II . denen
Heyden Obern Politischen Standen des Erz - Herzogthums Oesterreich
unter der Ennß verliehen / entstanden sind.

Erörterung der Frage : Ob und wenn ein Lehn - Mann in Oesterreich seine
Lehn - Guter verkauffen oder vergeben wolte / und ob die - Schulden
nach Absterben der Lehns - Leute aus derselben Lehns - Gütern bezahlet
werden soüen.
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